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durchgedrungen sınd? Von her stellen sıch dıe Fragen: Was 1st Autfklärung? Was heifßt ein aufgeklärter
Kopf?« Dıie Kritik moralinsauren Deısmus, »Geıst der Aufklärung«, dem Jung Banz offenkundıg
teilhat, allt deutlich aus Dennoch: Gruber wıll Jung nıcht der Inquıisıtion unterwerfen; wıll seınem
seelsorgerlichen Wollen gerecht werden.

Hıerzu einıge Anfragen: Trıttt wirklich Z dafß Jungs naıve Poesıe NUur Mittel ZU 7weck rationaler
Unterrichtung und moralıscher Belehrung war? Be1i aller berechtigten Kritik lıterarıschen Nıveau seıner
Dichtkunst und beı allen Vorbehalten gegenüber der katholischen Aufklärungspastoral überhaupt, ist doch
nıcht übersehen, ıhre pastoralen Versuche einem Anlıegen verpflichtet Warcn, das bis heute ımmer
wieder der Aufklärungskritik ZU Opfter Allt und daher nıe recht ernstgenomMetEeN wurde: Ist nıcht wirklıch
überraschend, dafß einer, der beı eingefleischten Au  ärern ın dıe Schule gINg, 1ImM Gegensatz den
nachmalıgen Neuscholastikern dıe rein argumentatıv-lehrhafte Sprechweıise ür die seelsorgerliche Artikula-
t10N des Christlichen für unzureichend hielt, seın seelsorgerliches Gespür ıhn Zur Sprache der erzählend-
gemüthaften, anschaulichen Sprache der Poesıe greifen leß? Wıird 1er nıcht doch deutliıch, Nan dıe
Aufklärungspastoral gehörıg mißdeutet, wenn Nan sıe als flachen Rationalısmus brandmarkt? Dıie atholıi-
schen Pastoraltheologen der Aufklärungszeıit zweıtellos allzusehr in staatskirchliche Erziehungsinteres-
sen verstrickt und neıigten Von daher Zur Verbürgerlichung; s1e haben aber auch eın zentrales Problem der
Glaubensweıitergabe iın Erinnerung gerufen, das ın der anschliefßenden Phase der neuscholastischen Orthodo-
X1e Unrecht und ZU' Schaden der Pastoral wiıeder verdrängt worden 1St. Sıe suchten ach Wegen, wıe
Unterricht mıt Erziehung, Frkenntnis mıt Anschauung, Lehre mıt Leben, Dogmatık mıt Pastoral, FEthik mıt
Ästhetik, Verstandesbildung mıt Herzensbildung zusammengebracht werden konnten. Sıe wuften sehr wohl,
dafß Vernunft mehr Waltr als Ratıo; sı1e sahen in ıhr durchaus das Urgan ganzmenschlıcher Wahrnehmung der
Wahrheıit, dıe Fähigkeıt, Ott 1Im Leben »ver-nehmen«. Zu solchen Erwagungen Anregung geben 1st
nıcht das geringste Verdienst der vorliegenden Neuveröffentlichung der oft unbeholten moralisierenden Verse
des Miıchael Rıtter vonJung. WalterFürst

RAIMUND LACHNER: Das ekklesiologische Denken Johann Sebastıan Dreys. Eın Beıitrag ZUu!r Theologiege-
schichte des 19. Jahrhunderts (Europäische Hochschulschritten AA111/280). Frankturt a. M.-Bern-
New York 1986 XII u.,. 586 Brosch. sHr 82,-

Seıit der auch jetzt noch unüberholten Arbeit VO  — Josef Rıet (Reich CGottes und Gesellschaft ach Johann
Sebastıan Drey und Johann Baptıst Hırscher. Paderborn 1965, bes 214—-345) hat dıe Ekklesiologıe des
Tübingers Johann Sebastıan Drey (1777-1853) VO  3 einıgen sektoralen Beıträgen wıe Congar, i9/1:
Gogolewskı, 197/1:; Bantle, 1976; Brunner, abgesehen keine Darstellung mehr gefunden. (Eın
Begınn der 70er Jahre damıt befafßtes Habilitationsprojekt kam krankheitshalber leider bald ZUMm Erliegen.)
Dıe vorliegende Münchner Dıssertation wendet sıch dem Thema monographisch und reklamıert
Recht »als zentrales Thema Drey’scher Theologie« (5. 56—61) Literarische Hauptinstanz dafür 1st der

Band der »Apologetik« Dreys (Maınz 9 der seıne »demonstratıo catholica« den Separattitel
»Die christliche Offenbarung in der katholischen Kırche« stellt.

Lachner methodologisch reflektiert miıt der Darstellung der »philosophisch-theologischen Grund-
legung« Kap., 62—1 78) der Ekklesiologıie 1Im offenbarungsphilosophischen 5System Dreys eın Dıie auf
die Ekklesiologie zuführenden Linıen des Geschichts-, Offenbarungs- und Überlieferungsverständnisses
Dreys kommen dabe!] in textnaher Darstellung luzıd und gebündelt Zur Geltung Da Dreys grundsätzlıcher
Ansatz uch seınen grundsätzlıchen Begriff der Kırche ın sıch schließt, kommt 1er — SOZUSACNH der
Hand bereıts ZUur Formulierung wesentlicher Ergebnisse der Arbeıt Kırche 1st »nach Dreys Worten nıcht
wenıger als dıe Real-Objektivation, dıe reale Darstellung und Gestalt VO:  - Christentum, Offenbarung und
Reich Gottes«, „Reich (Jottes ın fierı« 112 f.; vgl 118, 144, 14/-149, 559, 562) Statt der Möglıchkeıt,
für die Herausarbeitung des dıe Ekklesiologie Dreys prägenden Konzepts VO  3 dem (die Ergebnisse des
und Bands der Drey’schen »Apologetik« ın dieser Hınsicht selbst och einmal bündelnden) Haupt-
stück des 3 Bandes (»Dıie Idee der christlichen Kirche«) auszugehen mıt ständıgem Blıck ach rück-
warts« wählt Lachner 1er den umgekehrten Weg kursorisc durch das Werk Dreys hindurch VO! ersten
ber den zweıten Band auf den dritten hne den eıgenen, auch eigenständıg tormulıerten theoretischen
Fınsatz Dreys Im Band der »Apologetik« weıters erühren

Eındeutig allt die Klärung des systematischen ÖOrts der Ekklesiologie ın Dreys theologischem 5System
(S 151-178): Es 1St nıcht dıe Dogmatik, sondern ausschließlich die Apologetik (>Fundamentaltheologıe<).
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Allerdings spricht Jer der VonNn Lachner klar dargestellte Sachverhalt mehr für sıch als die Dreys Interpreten
nıe ausgeführter, 11UT zuweılen vapc angedeuteter Konzeptvarıanten wahrlıch nıcht leicht gemachten

Begründungen dafür Im einzelnen. Dıie pragmatischen Gründe, die 178 dafür genannt sınd, sınd wohl doch
nıcht dıe etztlıc entscheidenden SCWESCH, sondern e1IN! ‚fundamentaltheologisch« bedeutsame Entwicklung
VO  — Dreys Theologischer Erkenntnislehre, VOT allem dem Finfluß von Marıan Dobmayer 753—1 805).
Dıie eingehende Diskussion VO'!  — Dreys Dogmatiık-Handschriften u. diesem Punkt (S. 1511 78) chöpft
u. E dıe renzen des auf dieser Basıs Möglichen AUuUS, zeıgt aber zugleich, diese Basıs allein nıcht mehr
weıterführt (U.a., weıl s1e Von Dobmayer diesbezüglıch nıchts weıfß; AaZu demnächst anderer Stelle).

Dıie übrigen Kapitel der Arbeit zeichnen in breiter Darlegung dıe materıalen Gehalte der Drey’schen
Ekklesiologie nach, wıe s1e vornehmlıch und abschließend eben aus dem Band der »Apologetik«, dem
Lachner dabeı kapıtelweise folgt, erheben sınd: Kirchenstiftung ® 179-216), ecclesi1ae (S 217-323),
Amt (D 324-364), hierarchische Kırchenleitung( 365—460), Kırche und Staat 461—520), Unvergänglichkeıit
und Untehlbarkeit der Kırche (S 521-557). In diesen Kapıteln StOrt allerdings, dafß dıe ansonstien M1INUt1OS
und erschöpfend referierten Posıtionen Dreys ın den Anmerkungen nıcht wenıgen tellen punktuell VO!

heutigen Stand des kirchengeschichtlichen, exegetischen, dogmatischen und kanonistischen Wıssens her der
Kritik unterzogen werden. Exemplarısch sel hingewiesen auf 1871 89, 202-206, 210, 240, 333, 369 Der
methodısch legıtıme Vergleichspunkt ware doch allein 1Im einschlägigen Denken der eıt Dreys suchen
SCWESCH

In eiınem »Beıtrag ZUT Theologiegeschichte des 19. Jahrhunderts« (Untertitel) dart das Kapitel (»Johann
Sebastıan Drey und die kırchliche Hıerarchie zwischen Episkopalısmus und Ultramontanısmus«, 3
die Frage der Kırchenverfassung also, mıt bevorzugter Autmerksamkeıt rechnen. Lachners zutreftende
Feststellung, Drey denke In dieser Hınsıcht »gemäßıgt konzılarıstisch« bzw. »gemäßiıgt episkopalistisch«
( 458), 1st ImM Horıizont der damals bereıts tormıiıerten Gegenpositionen des papalıstischen Ultramontanısmus
gedacht und tormulıiert (zu dem hın sıch von Dreys Denken aus auch ach dieser Darstellung keine Brücke
schlagen Jäßt), und aßt sıch eshalb jenseılts der zeıttypischen, heute ach verbaler ‚Milderung:« (»gemäßigt«)
heischenden Ismen sachlich schlicht als kollegialer und konzılarer Verfassungsstandpunkt beschreiben.

Fın her dogmatisch resümıerendes Schlußwort tormulıert Probleme, die ach Lachners Untersuchung als
dem systematischen Gesamtkomplex der Drey’schen Ekklesiologie ımmanent stehen bleiben, orunfter in
gewisser Weıse dıe Klammer selbst fällt, die dieses System zusammenhält: das Bewußtsein, »dıe Kongruenz
Von ideal-spekulativer und real-posıtiver Argumentation« stringent durchhalten können. An
weıteren Problemen wırd namhaft gemacht, dafß Drey »dıe anthropologische Dımension der Kırche UTr

passıviısch einzubringen vermag« SOWI1e »eıne ZEWISSE Hierarchologie« bzw. eın aum Zu übersehender
» Klerikalismus« (5. 560) und die reıiliıch nıcht NUur Drey gestellte Frage, ın diesem iıdealıstisch
durchkonstrujerten System »be!1 aller göttliıchen Notwendigkeıt och Raum für echte menschlıche Freiheit
bleibt« IS 562) Bezüglıch des etzten Punkts ware dieser Stelle vielleicht doch och einmal kurz
verdeutlichen BCWESCH, dafß Im theologischen 5System Dreys anders als in manchen dogmatischen heute, in
denen dıe Kırche als die alles in sıch tassende Wirklichkeit (»Ursakrament«) figuriert und dıe (dogmatische)
Ekklesiologie dementsprechend als umiassende Metatheorie der Theologie-die Kırche als ‚vor-läufige«
Größe nochmals ın Dıtterenz ZUum Reich (Jottes gedacht und ESELIZL Ist, das eın den ÖOrt der Identitäter
eigentlich: Koimzıdenz von Freiheit und Notwendigkeıt bezeichnet.

Wenn Wır zuletzt das allenthalben durchschimmernde Bemühen, Dreys Ekklesiologie für unsere Sıtuation
unmıttelbar nutzbar machen, aktualısieren, als Grund für manch überflüssigen moralisierenden Ton
1Im ext veErmuten, oll uch dieser INWeIls nıchts Verdienst der Arbeit Lachners schmälern, dıe Drey-
Forschung mıt eınem notablen Beıtrag bereichert und tiet in eine ıhrer bislang eher unterbelichteten FEcken
hineingeleuchtet haben. Abraham PeterKustermann

ERICH NAAB Das eıne große Sakrament des Lebens Studıie Zum Kirchentraktat des Joseph Ernst
8O04—1 569) miıt Berücksichtigung der Lehrentwicklung ın der von ıhm begründeten Schule (Eichstätter

Studien 20) Regensburg: Fr. Pustet 1985 340 art. 65,-

Dıie Kırchlichen Seminarıen werden gemeınhın ftür das 19. Jahrhundert als Kaderschmieden eıner ultra-
montan-neuscholastischen Theologıe vorgeführt und der „wissenschaftlichen« deutschen Universıitäts-
theologıe kontrastiert. Für das ın Bayern sınguläre Bıschöfliche Lyzeum ın Eichstätt (ab bestätigt dıe


